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1. Einleitung  

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Der Planungsraum befindet sich südlich bzw. südwestlich der Ortslage Burow und 

gliedert sich in zwei Planteile. Geplant sind hier die Errichtung und der Betrieb 

einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zur Erzeugung von umweltfreundlichem So-

larstrom.  

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen arten-

schutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 

BNatSchG aufgenommen wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine Zu-

lässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen sind insbesondere die direkten Wirkungen des 

Vorhabens auf besonders und streng geschützte Arten sowie die mittelbaren Aus-

wirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und andere Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-

schen Vogelarten sowie Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vor-

haben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 

 

1.2 Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Vorhabenstandort befindet sich südlich bzw. südwestlich der Ortslage Burow 

und gliedert sich in zwei Planteile.  

Das westliche Areal des Planteil 1 wird intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet 

und unterliegt somit einer regelmäßigen Bodenbearbeitung und Düngung. Durch 

die periodische Bodenbearbeitung setzt sich die Ackerbegleit- oder Segetalvege-

tation aus Arten zusammen, die ihren Vegetationszyklus, d. h. die gesamte Ent-

wicklung in sehr kurzer Zeit durchlaufen. Hier sind „Allerweltsarten" zu finden, die 

keine besonderen Ansprüche an ihren Lebensraum stellen. Der zentrale Bereich 

des ersten Planteiles wird teilweise zur zeitweiligen Lagerung von Schüttgütern 

genutzt. Von Norden wird dieser Lagerplatz über einen teilversiegelten Weg er-

schlossen. Das östliche Areal berührt Grünlandflächen mit vereinzeltem sukzessi-

vem Gehölzaufwuchs.  

Der Planteil 2 umfasst ebenfalls Grünland mit Gehölzgruppen in den Randberei-

chen. Im Baufeld sind Reste von Gebäuden vorzufinden. 

Südlich beider Planteile verläuft ein Graben, welcher in die Tollense mündet. Nörd-

lich des Planteil 1 grenzt unmittelbar ein Gewerbegebiet sowie ein temporäres 

Kleingewässer mit dichtem Gehölzbewuchs an. 

Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich nördlich des Planteil 2 in etwa 

170 m Entfernung. 
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Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale 

Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 

(Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes oder euro-

päische Schutzgebiete sind im gesamten Geltungsbereich nicht vorhanden. 

Als nächstgelegenes Schutzgebiet ist das Landschaftsschutzgebiet LSG_074a „Tol-

lensetal (Mecklenburgische Seenplatte) zu benennen. Dieses erstreckt sich östlich 

des Planungsraumes in etwa 1.000 m Entfernung.  

Als nächstgelegenes Schutzgebiet ist das Landschaftsschutzgebiet LSG_074a „Tol-

lensetal (Mecklenburgische Seenplatte) zu benennen. Dieses erstreckt sich östlich 

des Planungsraumes in etwa 1.000 m Entfernung.  

Das FFH-Gebiet „Tollensetal mit Zuflüssen“ befindet sich ebenfalls östlich in etwa 

2.500 m Entfernung. 

Im Rahmen dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird unter Berück-

sichtigung der zu erwartenden Wirkungen nach gutachterlicher Einschätzung da-

her der Geltungsbereich des Bebauungsplans einschließlich eines Zusatzkorridors 

von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes gewählt. Auswirkungen über die-

sen Bereich sind vorhabenbedingt aufgrund des zu erwartenden Wirkgefüges nicht 

ableitbar.  

 

1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersu-

chung stützen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz ge-

mäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende The-

menkomplexe sind bei der Prüfung der Verbotstatbestände zu berücksichtigen 

bzw. zu untersuchen: 

• Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), 

insbesondere Brutvögel 

• die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" ge-

mäß BNatSchG. 

 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Verbots-

tatbestände basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

• die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

• deren maximale Wirkreichweiten 

• die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersuchungs-

raumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG.  
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1.4  Relevanzprüfung 

Zunächst können im Rahmen einer Relevanzprüfung alle Tierarten ausgeschlossen 

werden, die aufgrund ihrer Lebensraumansprüche und der festgestellten Habitat-

ausstattung nicht betroffen sein können.  

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine 

Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit aus-

geschlossen werden kann und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht 

mehr unterzogen werden müssen. 

Dies sind Arten, 

o die im Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß Roter Liste ausgestorben 

oder verschollen sind und deren Auftreten in Mecklenburg-Vorpommern in 

naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habi-

tatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. 

Fehlen von für die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, 

Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf 

Grund der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann auf-

grund der Vorprägung des Vorhabenstandortes ausgeschlossen werden. 

Im Zeitraum März 2020 bis September 2020 erfolgte die Kartierung des Planungs-

raumes hinsichtlich Brutvögeln, Fledermäusen, Fischotter, Reptilien und Amphi-

bien. 

Die Erfassung der Brutvögel erfolgte mittels der Revierkartierungsmethode. Es 

erfolgten sechs Tag- und zwei Nachtbegehungen im Zeitraum März bis September. 

Zur Kartierung der Fledermäuse wurden über jeweils vier Nächte im Juni und Juli 

drei automatische Echtzeiterfassungsgeräte eingesetzt, um Fledermauslaute zur 

Artbestimmung aufzuzeichnen.  

Die Erfassung des Fischotters erfolgte durch zwei Begehungen am Gewässerufer 

und den Einsatz einer Wildkamera. 

In Bezug auf Amphibien wurden die üblichen Methoden zur Erfassung von semi-

aquatischen Arten angewandt. An vier Begehungen im Zeitraum März bis Juni er-

folgte die Erfassung durch Sichtbeobachtungen und Verhören. 

Zur Erfassung von Reptilien wurden entsprechende Sichtbeobachtungen ange-

wendet, wobei bestimmte Wegstrecken und potentielle Habitate wiederholt lang-

sam abgegangen wurden. Es wurden fünf Begehungen im Zeitraum Mai bis Sep-

tember durchgeführt und künstliche Verstecke genutzt. 
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Säugetiere 

Lebensräume von Kleinsäugern, wie der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

und des Europäischen Feldhamsters (Cricetus cricetus), befinden sich nicht inner-

halb des Untersuchungsraums.  

Bei den Begehungen der Gewässerufer wurden keine Trittsiegel oder andere Spu-

ren des Eurasischer Fischotters (Lutra lutra) festgestellt. Die Aufnahmen der 

Wildtierkamera zeigten ebenfalls keinen Fischotter. 

Es konnten keine Lebensstätten und Quartiere der Fledermäuse (Microchirop-

tera) im Plangebiet festgestellt werden. Mittels der automatischen Echtzeiterfas-

sung und Lautanalyse wurden folgende Arten registriert: Zwerg-, Mücken-, Rauh-

haut-, Breitflügelfledermaus und Großer Abendsegler. Diese Arten nutzen des Pla-

nungsraum als Jagdhabitat. 

 

Reptilien 

In Mecklenburg-Vorpommern sind Zauneidechse (Lacerta agilis), Glatt-/ 

Schlingnatter (Coronella austriaca) sowie Europäische Sumpfschildkröte (Emys or-

bicularis) streng geschützt.  

Mit Ausnahme der Waldeidechse in der östlichen Planfläche, die bei der Kontrolle 

von ausgebrachten künstlichen Verstecken beobachtet wurden, konnten keine 

Reptilienvorkommen nachgewiesen werden. 

 

Amphibien 

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten 

angewiesen.  

Im Bereich der östlichen Plangebietsfläche gelangen keine Amphibiennachweise. 

In der westlichen Planfläche konnten im Bereich des Grünlandes einzelne Moorfrö-

sche festgestellt werden. Im wasserführenden Kleingewässer in der westlichen 

Planfläche wurde zudem die Erdkröte und der Kammmolch mittels Kescher- und 

Reusenfang nachgewiesen. 

Eine Betroffenheit ist näher zu untersuchen. 

 

Sonstige Artengruppen 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und se-

miaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Per-

cidae), Meeressäuger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszu-

schließen.  
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Vorkommen streng geschützter Käfer (Coleoptera) sind im Untersuchungsraum 

nicht bekannt. Vorzugslebensräume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und 

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) sind nährstoff-

arme bis – mäßige Stehgewässer. Diese werden durch die Planung nicht verändert.   

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer 

(Lucanus cervus) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind innerhalb 

des Geltungsbereiches nicht vorhanden.  

Nachweise des Mentrie´s Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind im 

Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich im unteren Peenetal bekannt. Diese Art 

präferiert nährstoffärmere, konstant grundwassergeprägte, schlenken- und torf-

moosreiche Standorte.  

Die Vorzugslebenräume der genannten streng geschützten Käferarten werden 

durch die Planung nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorha-

ben kann somit ausgeschlossen werden. 

Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der 

Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwärmer (Pro-

serpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese Le-

bensräume sind im Bereich des Planungsraumes nicht vorhanden. Der südliche 

Bachlauf wird in seiner Ausprägung nicht beeinträchtigt oder verändert. 

Negative Wirkungen auf die streng geschützte Gefleckte Schnarrschrecke (Bryo-

demella tuberculata) können ebenfalls ausgeschlossen werden. Diese Art der Ord-

nung Heuschrecken (Orthoptera) ist ein typischer Steppenbewohner, welcher auf 

wärmebegünstigten Offenlandflächen mit spärlicher Vegetation lebt.  

Ursprünglich waren Vorkommen in den Heidegebieten Norddeutschlands bekannt. 

Mittlerweile gilt sie dort bereits als ausgestorben.  

 

Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie 

2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wildlebenden euro-

päischen Vogelarten den Schutzstatus der besonders geschützten Arten.  

Es konnten in beiden Planflächen verschiedene Brutvogelarten festgestellt werden. 

Es handelt sich vorwiegend um Offenland- und Halboffenlandarten. Die Amsel 

wurde wiederholt im Bereich des Baumbestandes der östlichen Planfläche beo-

bachtet. Hier befinden sich auch einzelne Freibrüternester, die im unbelaubten Zu-

stand der Gehölze sichtbar sind. 

Die Bachstelze wurde wiederholt im Bereich der Schotterfläche bei der Nahrungs-

suche beobachtet. Der Brutplatz befindet sich wahrscheinlich im Bereich der Ge-

bäude im Norden der Vorhabenfläche. 
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Ein Flussregenpfeiferpaar wurde ebenfalls auf der Schotterfläche wiederholt be-

obachtet. Hier wurde auch ein Gelege mit vier Eiern ausgemacht.  

Die Bluthänflinge und die Goldammer nutzen Gehölzstrukturen im bzw. am 

Rand des westlichen Plangebietes. 

Der Buchfink und die Singdrossel nutzen die den Bachlauf begleitenden Gehölze. 

Hier befinden sich wahrscheinlich auch die Brutplätze. 

Feldlerchen wurden wiederholt im Singflug über dem Feld beobachtet und sind 

hier auch gelandet.  

Gimpel, Rotkehlchen und Mönchsgrasmücke nutzen die Gehölze im Bereich 

des Kleingewässers. Hier wurde wiederholt auch ein Stockentenpaar beobachtet. 

Der Haussperling konnte mit mehreren Exemplaren wiederholt im westlichen 

Plangebiet gesichtet werden. Die Brutplätze befinden sich an oder in den Gebäuden 

im Norden der Vorhabenfläche. 

Die Kohlmeise nutzt als Brutplatz einen Torpfosten der Zufahrt zur östlichen Plan-

fläche.  

Jeweils ein Neuntöterbrutpaar konnte auf beiden Flächen wiederholt in einzel- 

bzw. gruppenstehenden Gebüschen beobachtet werden. 

Das Schwarzkehlchen nutzt die östliche Planfläche. Der Seeadler wurde wie-

derholt überfliegend gesichtet bzw. verhört. Ein Brutplatz scheint sich im südlichen 

Waldgebiet zu befinden.  

Der Star wurde wiederholt bei Einflügen in einen Lampenkörper auf der nördlichen 

des Plangebietes befindlichen Fläche mit landwirtschaftlichen Hallen beobachtet. 
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Abbildung 1: Artnachweise Avifauna 

 

 

Zusammenfassung  

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergibt sich demnach für o.g. Brutvögel sowie 

Amphibien und den Seeadler. 
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2. Wirkungen des Vorhabens 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Baubedingte Wirkungen sind grundsätzlich möglich, beschränken sich jedoch auf 

die Errichtungsphase und sind damit temporär. Im Rahmen der örtlichen Besichti-

gung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der naturschutzfachliche 

Wert der Vorhabenfläche gering ist. 

Es ist während der Bauphase insbesondere mit vermehrtem Maschinenlärm auf-

grund der Bautätigkeit sowie mit einer erhöhten Anwesenheit von Montageperso-

nal zu rechnen.  

Zur optimierten Exposition und Aufständerung der Module/Funktionseinheiten 

werden standardisierte, feste Gestelle eingesetzt, welche in den unbefestigten Un-

tergrund gerammt werden. Für das Einrammen der Pfosten werden ca. ein bis zwei 

Tage benötigt. Aufgrund der sogenannten Rammfundamente ist eine nachhaltige 

Versiegelung des Bodens nicht notwendig. Die Module werden anschließend zu 

Funktionseinheiten zusammen und zu Strängen untereinander verkabelt, welche 

gebündelt an die Zentralwechselrichter angeschlossen werden.  

Für die Verkabelung der Photovoltaikanlage ist das Ausheben von Kabelgräben 

notwendig. Der Bodenaushub wird nach Abschluss der Verkabelungsarbeiten ge-

trennt nach Bodenarten wiedereingesetzt. 

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzäunung mit einem handelsübli-

chen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in Höhen zwischen 

zwei bis drei Metern. 

 

2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Artrelevante Arealverkleinerungen, Barriere- oder Zerschneidungswirkungen tre-

ten mit dem Vorhaben nicht ein. Die Eingriffsfläche nimmt ausschließlich intensiv 

genutzte Ackerflächen in Anspruch.  

Im Sinne des Biotopverbundes werden Öffnungen in Bodennähe von mindestens 

10 x 20 cm Größe im Höchstabstand von 15 m der Durchschlupf von Kleinsäugern 

durch die vorgesehene Einfriedung gewährleistet. Beeinträchtigungen aufgrund 

von Barrierewirkungen werden dadurch vermieden. 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentli-

chen betriebsbedingten Immissionswirkungen vorhersehbar, die auch nur an-

satzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschrei-

tungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Negative Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen oder Eu-

trophierung gehen somit vom Vorhaben nicht aus.  
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3.  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des Vor-

habens auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt wer-

den, da diese Arten in hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb des 

Einflussbereichs des Vorhabens vorkommen. 

Die vorliegende Planung nimmt ausschließlich derzeit intensiv genutzte Ackerflä-

chen in Anspruch. Aufgrund der regelmäßigen Bodenbearbeitung, Düngung und 

des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln ist das Vorkommen von Pflanzen des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie unwahrscheinlich. 

 

3.1.2 Tierarten 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders 

geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen bzw. zu töten oder 

ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Tötungsverbot). 

Für das Vorhaben ist von einer baubedingten Verbotsverletzung auszugehen, wenn 

die mit dem Bau der geplanten Photovoltaikanlage in Verbindung stehenden Hand-

lungen voraussehbar zur Tötung von Exemplaren einer Art führen.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwick-

lungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng 

geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, während der Fortpflanzungs-

, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot). 

Veränderungen von Aktivitätsmustern, ein höherer Energieverbrauch oder der Ab-

zug von Tierarten in ungünstige Gebiete können zu relevanten Störungen führen 

und damit den Erfolg der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Überwinterung oder 

Wanderung gefährden. Dabei ist auch die zeitliche Komponente zu berücksichti-

gen. So sind Störungen nur während der Bauphase relevant. Maßgebend ist dabei, 

ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Er-

heblichkeitsschwelle).  
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Unter einer lokalen Population werden alle Individuen einer Art verstanden, die 

eine Fortpflanzungs- und Überlebensgemeinschaft bilden und einen zusammen-

hängenden, abgrenzbaren Raum gemeinsam bewohnen.  

Der Erhaltungszustand wird dann verschlechtert, wenn sich der Bestand einer lo-

kalen Population vorhabenbedingt dauerhaft verringern würde.  

Sollte ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Störungsfeld möglich sein, sind in der 

Regel keine dauerhaften Auswirkungen auf die Lokalpopulation zu erwarten. Der 

Verbotstatbestand wird entsprechend nicht erfüllt.  

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zerstö-

rungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

Zu prüfen sind somit alle Lebens- und Teillebensräume, die von geschützten Arten 

aktuell zur Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden. Unter die Begriffs-

definition Fortpflanzungs- und Ruhestätte fallen beispielsweise auch alle Bereiche, 

die potenziell diese Funktionen erfüllen können. Damit beinhaltet das Zerstörungs-

verbot auch Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 

wiederbesetzt werden. 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. 

 

Prüfung der Betroffenheit von Amphibien 

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten 

angewiesen.  

Im Bereich der östlichen Plangebietsfläche gelangen keine Amphibiennachweise. 

In der westlichen Planfläche konnten im Bereich des Grünlandes einzelne 

Moorfrösche festgestellt werden. Im wasserführenden Kleingewässer in der west-

lichen Planfläche wurde zudem die Erdkröte und der Kammmolch mittels Ke-

scher- und Reusenfang nachgewiesen. 

Eine Überbauung oder Beseitigung von potenziellen Laichgewässern findet nicht 

statt.  

Aufgrund des Wanderverhaltens der Amphibien sind Wanderbewegungen zwischen 

den angrenzenden Biotopstrukturen quer durch den Planungsraum möglich. 

Mit der baulichen Umsetzung der getroffenen Festsetzungen können Betroffenhei-

ten bis hin zum Töten von Einzelindividuen während der Wanderbewegungen nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden.    

Wenn die Bauzeit außerhalb Hauptwanderungszeiten der Amphibien von Septem-

ber bis März stattfindet, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
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Bearbeitungsstand: Mai 2024 Bebauungsplan Nr. 8 „Solarpark Burow, 
Seltzer Straße“ der Gemeinde Burow 

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

Sollte die Bauzeit innerhalb dieses Zeitraums stattfinden, ist ein Folienschutzzaun 

um das Baufeld aufzustellen, der das Einwandern in das Baufeld verhindert.  

 

Artengruppe:  Amphibien  

Untersucht wurden: 

Kammmolch (Triturus cristatus), Moorfrosch (Rana arvalis), Erdkröte (Bufo bufo) 

 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  

-sonnenexponiertes Gewässer, gut entwickelte Submervegetation, ausreichend offene Wasserfläche, reich strukturierter Ge-
wässerboden (Äste/Steine) und fehlender Fischbesatz wirken sich positiv auf eine Besiedlung aus 

- Als Laichgewässer werden überwiegend naturnahe Kleingewässer, Kleinseen, Teiche und Abgrabungsgewässer bevorzugt.  

- terrestrischen Lebensräume befinden sich häufig in unmittelbarer Nähe des Laichgewässer  

- zu den Landhabitaten gehören Laub- und Mischwälder, Gärten, Felder, Sumpfwiesen und Flachmoore, Erdaufschlüsse, Steine 
und Totholz  

Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 

- verbreitet 

Allgemeine Gefährdungsursachen: 

- Zerstörung von Laichgewässern  

- Einfluss von Pestiziden und Herbiziden  

- Verkehrsopfer 

- intensive Bodenbearbeitung im Landlebensraum 

- Der Rückgang der Laichgewässer führt zu einer zunehmenden Verinselung der Population. Die Verluste wandernder Tiere 
durch den Straßenverkehr schwächen die Populationen. 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

    nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Bereich der östlichen Plangebietsfläche gelangen keine Amphibiennachweise. In der westlichen Planfläche konnten im Be-

reich des Grünlandes einzelne Moorfrösche festgestellt werden. Im wasserführenden Kleingewässer in der westlichen Planflä-

che wurde zudem die Erdkröte und der Kammmolch mittels Kescher- und Reusenfang nachgewiesen. 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- keine Beseitigung von Lebensräumen 

- Bauzeit außerhalb der Wanderungszeiten oder Aufstellung eines Amphibienschutzzaunes vor Beginn der Wanderungszeit 

- Durchführung der Maßnahmen unter Aufsicht einer ökologischen Baubegleitung zu erfolgen 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 
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Bearbeitungsstand: Mai 2024 Bebauungsplan Nr. 8 „Solarpark Burow, 
Seltzer Straße“ der Gemeinde Burow 

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

    Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung                     

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Vorhabenbedingte Wirkungen auf Lebensräume können ausgeschlossen werden. Innerhalb der Baufelder befinden sich keine 

Fortpflanzungs- oder Überwinterungsquartiere. Das Kleingewässer wird weder beansprucht noch in seiner Qualität und Aus-

stattung beeinträchtigt. Durch Bauzeit außerhalb des Wanderungszeitraumes oder die Errichtung eines Amphibienschutzzau-

nes um das westliche Baufeld können Tötungen und Verletzungen ausgeschlossen werden.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Überwinterungsräume von Amphibien werden mit Umsetzung der Planung nicht beseitigt. Ein erhebliches Stören der Tiere 

wird durch die Bauzeitenregelung oder das Aufstellen eines Folienschutzzauns um das Baufeld verhindert.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

       Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

In Bezug auf Amphibien können artenschutzrechtliche Konflikte ausgeschlossen werden. Vorhabenbedingt werden keine Le-

bensräume von Amphibien beansprucht oder beeinträchtigt. Durch die Bauzeit außerhalb der Wanderungszeiten oder die Er-

richtung eines Amphibienschutzzaunes um das Baufeld können Tötungen ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Bearbeitungsstand: Mai 2024 Bebauungsplan Nr. 8 „Solarpark Burow, 
Seltzer Straße“ der Gemeinde Burow 

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 

der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkommende 

Vogelarten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). Nach Ar-

tikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wildlebenden Vo-

gelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „beson-

ders geschützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus 

werden einige dieser Arten zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen 

(vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vo-

gelschutz-Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Be-

schädigung von Nestern und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und 

Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entspre-

chend gilt auch das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche 

Handlungen zu stören. 

Berücksichtigt man die Ausstattung des Planungsraumes so bleibt generell festzu-

halten, dass dieser anthropogenen Belastungen ausgesetzt ist.  

Im Planungsraum beläuft sich die Betroffenheit auf Boden- und Gehölzbrüter. Als 

Brutvögel konnten u.a. Flussregenpfeifer, Bluthänfling, Goldammer, Gimpel und 

Rotkehlchen beobachtet werden. Um eine Störung auszuschließen, ist die Bauzeit 

sowie die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutperiode geplant. Ist dies nicht 

möglich und soll ein Baubeginn während der Brutperiode erfolgen, muss eine vor-

herige Begehung erfolgen. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau der 

geplanten Photovoltaikanlage bzw. etwaiger Nebenanlagen voraussehbar zur Tö-

tung von Exemplaren einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Entwick-

lungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 
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Bearbeitungsstand: Mai 2024 Bebauungsplan Nr. 8 „Solarpark Burow, 
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Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann.  

Entscheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmittelbare Flächen-

inanspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen oder festen Niststät-

ten von europäischen Vogelarten.  

 

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG 

Brutvogelarten der Gehölze 

Artengruppe: Gehölzbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden u.a.: Buchfink (Fringilla coelebs), Amsel (Turdus merula), Goldammer (Emberiza citrinella), 
Bluthänfling (Carduelis cannabina), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), 
Neuntöter (Lanius collurio) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der Hecken und Feldgehölze  
- jährlich neuer Nestbau 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
- Ernährung: Insekten, Spinnen, seltener Weichtiere 
 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung von Feldgehölzen, Hecken oder Gebüschen 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

   nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Geeignete Gehölzstrukturen befinden sich im sowie am Rand des Planungsraumes. Die Bluthänflinge und die Goldammer 

nutzen Gehölzstrukturen im bzw. am Rand des westlichen Plangebietes. Der Buchfink und die Singdrossel nutzen die den 

Bachlauf begleitenden Gehölze. Hier befinden sich wahrscheinlich auch die Brutplätze. Gimpel, Rotkehlchen und Mönchsgras-

mücke nutzen die Gehölze im Bereich des Kleingewässers. Jeweils ein Neuntöterbrutpaar konnte auf beiden Flächen wiederholt 

in einzel- bzw. gruppenstehenden Gebüschen beobachtet werden. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

- Schaffung einer Feldhecke als potenzielles Bruthabitat 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Gehölzfällungen und die Bau-

zeit erfolgen außerhalb der Brutperiode. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  

 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die angrenzenden Nutzungen handelt es sich bereits um ein störungsunempfindlicheres Artenspektrum. Die Errichtungs-

phase ist außerhalb der Brutperiode geplant. Sollte dies nicht möglich sein, hat vor Baubeginn eine Begehung zu erfolgen.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das Ein-

treffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Artengruppe: Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Feldlerche (Alauda arvensis) 
 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der offenen Habitate  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

     nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Feldlerchen wurden wiederholt im Singflug über dem Feld beobachtet und sind hier auch gelandet. Ein Brutgeschehen ist 

demnach möglich. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

- Schaffung einer extensiven Mähwiese 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Die Errichtung des Solar-
parks erfolgt außerhalb der Brutzeit. Alternativ sind Kontrollen der entsprechenden Bereiche auf Brutbesatz möglich, wonach 
bei negativem Befund in behördlicher Abstimmung dennoch Baumaßnahmen möglich sind.   

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die angrenzenden Nutzungen handelt es sich bereit um ein störungsunempfindlicheres Artenspektrum. Die Errichtungs-

phase findet außerhalb der Brutperiode statt.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn kann das Ein-

treffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Prüfung der Betroffenheit des Flussregenpfeifers 

Die Schotterfläche (Lagerplatz) im Planungsraum dient als Bruthabitat des Fluss-

regenpfeifers. Mit der Umsetzung der Planung erfolgt die Überbauung dieses Are-

als. Dies führt unweigerlich zu einem Brutplatzverlust für die Art. 

Aus diesem Grund erfolgt als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme direkt südöstlich 

des derzeitigen Bruthabitats im Bereich der mit „C“ gekennzeichneten Fläche die 

Schaffung eines Ersatzbruthabitats (CEF-Maßnahme) in einem Umfang von ca. 

5.000 m². Es handelt sich um eine Brachfläche, die sich im direkten räumlichen 

Zusammenhang zur Eingriffsfläche befindet.  

Der Flussregenpfeifer errichtet sein Nest auf sandigem und steinigem Untergrund. 

Zur Herstellung des Bruthabitats wird die gesamte Fläche mit Kies/Schotter be-

deckt.  

Eine sukzessive Verbuschung wird durch das regelmäßige Entbuschen und Pflegen 

der Fläche unterbunden.  

Da sich das Areal im Außenbereich befindet, können Störungen durch Spaziergän-

ger und Hunde weitestgehend ausgeschlossen werden.  

 
Abbildung 2: Lage des Ersatzhabitates (blau markiert) 
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Art: Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
-  ursprüngliche Lebensräume des Flussregenpfeifers waren flache Ufer unverbauter Flüsse 
- heute besiedelt er fast nur noch vom Menschen geschaffene Ersatzbiotope 
- vegetationsfreie Kiesflächen oder Rohböden in Wassernähe bieten zeitweilig geeignete Lebensräume 
- gelegentlich sind Flussregenpfeifer aber auch an Rieselfeldern, Klärteichen, Überschwemmungsflächen und Großbaustellen 
anzutreffen 
-  ernährt sich überwiegend von Boden bewohnenden oder dicht unter der Oberfläche lebenden Insekten und deren Larven, 
von Spinnen und Würmern 
 
Vorkommen in M-V: 
-  500 – 600 BP 
 
Gefährdungsursachen: 
Verlust der ursprünglichen Lebensräume durch wasserbauliche Veränderungen bzw. Vernichtung seiner Brutplätze; Vertrei-
bung durch Badegäste, Geländewagen und Mountainbikes 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

      nachgewiesen            potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Ein Flussregenpfeiferpaar wurde ebenfalls auf der Schotterfläche wiederholt beobachtet. Hier wurde auch ein Gelege mit vier 

Eiern ausgemacht.  

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig, aufgrund der regelmäßigen Befahrung 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baubeginn außerhalb der Brutzeit oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

- Schaffung eines Ersatzhabitates 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

Aufgrund der Überbauung mit Solarmodulen und des damit verbundenen Bruthabitatverlustes (Schotterfläche) erfolgt direkt 

südöstlich die Schaffung eines Ersatzbruthabitats für den Flussregenpfeifer. Es handelt sich um eine Brachfläche, die sich im 

direkten räumlichen Zusammenhang zur Eingriffsfläche befindet. Der Flussregenpfeifer errichtet sein Nest auf sandigem und 

steinigem Untergrund. Zur Herstellung des Bruthabitats wird die gesamte Fläche mit Kies/Schotter bedeckt.  

Da sich das Areal im Außenbereich befindet, können Störungen durch Spaziergänger und Hunde weitestgehend ausgeschlos-

sen werden. Eine sukzessive Verbuschung wird durch das regelmäßige Entbuschen und Pflegen der Fläche unterbunden. 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Mit der Baufeldfreimachung und Bauzeit außerhalb des Brutzeitraumes können Tötungen oder Verletzungen von Individuen 

vermieden werden.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Bauzeit erfolgt außerhalb des Brutzeitraumes. Vor Baubeginn erfolgt die Schaffung eines Ersatzhabitats im direkten räum-
lichen Zusammenhang.   

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Mit der Schaffung eines Ersatzbrutplatzes, können Tötungen und Verletzungen ausgeschlossen werden. Da es 

sich um eine ungestörte Fläche handelt, die im Gegensatz zum aktuellen Brutplatz nicht von schweren Maschinen befahren 

wird, ist von einer Aufwertung der Habitatqualität auszugehen. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinu-

ierlichen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

CEF-Maßnahmen 

Die Schotterfläche im Planungsraum dient als Bruthabitat des Flussregenpfeifers. 

Mit der Umsetzung der Planung erfolgt die Überbauung dieses Areals. Dies führt 

zu einem Brutplatzverlust für die Art. Vor Baubeginn erfolgt die Schaffung eines 

Ersatzhabitats im direkten räumlichen Zusammenhang zum Eingriffsort. 

 

Brutvögel 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach dem § 44 Abs. 1 BNatSchG findet 

die Bauzeit außerhalb der Brutperiode im Zeitraum vom September bis Februar 

statt, oder es wird unmittelbar vor Baubeginn eine Kartierung durchgeführt.  

Eine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Gehölz- und Bodenbrütern 

in der Bauphase lässt sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten bauli-

chen Anlagen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 

nicht ableiten. 

 

Kleinsäuger 

Die Einfriedung der Anlage soll im Sinne des Biotopverbundes darüber hinaus so 

gestaltet werden, dass für Klein- und Mittelsäuger keine Barrierewirkung besteht. 

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öff-

nungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchstabstand 

von 15 m gewährleistet.  

 

Amphibien 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen erfolgt die Bauzeit außerhalb des Wan-

derungszeitraumes der Amphibien. Bei der Durchführung der Bauarbeiten inner-

halb der Wanderungszeiten, ist um das westliche Baufeld ein Folienschutzzaun zu 

errichten, welcher ein Einwandern wirkungsvoll verhindert. Dieser Zaun ist im Rah-

men einer ökologischen Bauüberwachung errichten zu lassen. Die Funktionsfähig-

keit dieses Zaunes ist während des gesamten Bauzeitraumes sicher zu stellen. 

 

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

CEF-Maßnahmen sind zeitlich so durchzuführen, dass sie vor dem vorgesehenen 

Eingriff oder der Durchführung des Vorhabens wirksam sind. Der Anknüpfungs-

punkt jeder CEF-Maßnahme ist die betroffene Fortpflanzungs- oder Ruhestätte. 
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Vorliegend erfolgt direkt südöstlich des derzeitigen Bruthabitats (Schotterfläche) 

die Schaffung eines Ersatzbruthabitats für den Flussregenpfeifer. Es handelt sich 

um eine Brachfläche, die sich im direkten räumlichen Zusammenhang zur Eingriffs-

fläche befindet. 

Der Flussregenpfeifer errichtet sein Nest auf sandigem und steinigem Untergrund. 

Zur Herstellung des Bruthabitats wird die gesamte Fläche mit Kies/Schotter be-

deckt.  

Da sich das Areal im Außenbereich befindet, können Störungen durch Spaziergän-

ger und Hunde weitestgehend ausgeschlossen werden.  

Eine sukzessive Verbuschung wird durch das regelmäßige Entbuschen und Pflegen 

der Fläche unterbunden. 
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5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung eines 

Vorhabens durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 

1 - 4 BNatSchG gefährdet ist. Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen Bewer-

tung ist es zu prüfen, ob sich die vorhersehbaren Wirkungen mit entsprechenden 

Empfindlichkeiten der untersuchten Arten überlagern. Im vorliegenden Fall wurde 

entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix untersucht, ob ein drohender Verstoß 

gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend zur Unzulässigkeit 

der geplanten Photovoltaikanlage führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weich-

tiere, Reptilien, Libellen, Käfer, Falter, Meeressäuger, Fische, Säugetiere und Ge-

fäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im Rahmen der Relevanzprüfung 

ausgeschlossen werden. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Gehölz- und Bodenbrü-

ter, Amphibien sowie insbesondere den Flussregenpfeifer. Es konnte gutachterlich 

festgestellt werden, dass unter Einhaltung der Maßnahme kein Eintreffen von Ver-

botstatbeständen vorhersehbar ist. 

Für die Artenzusammensetzung und die Artendichte werden sich mit der Umset-

zung des Vorhabens keine relevanten Änderungen ergeben. Die ökologische Funk-

tion des Planungsraumes bleibt aufgrund der geringen Wirkfaktoren des Vorhabens 

in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten. 

Die geplante Errichtung und der Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 

südwestlich der Ortslage Burow sind mit den artenschutzrechtlichen Vorga-

ben des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar. Alle möglichen Konflikte in 

Bezug auf die untersuchten Arten können unter Einhaltung der vorgesehenen 

Maßnahmen ausgeschlossen werden. 
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